
II- /ztljt? der Beilagen zu den stenographischen Protok,';2n des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiod-e--'--

DER BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN Hien, 2 lt. Juli 1972 

Zl. 5969-Pr.2/1972 " -!J?9 / A. 8. 
zu ?Pe?1 /J. 
Präs. ul .. ~.i .. ~.U.UJ972 

An die 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
H i e n 1. , 

Auf die Anfrage der Abgeordneten DDr. König und Genossen vom 

30. I'lai 1972, Nr. 499/ J, betreffend etappemveise Vervdrklichung 

des Forderungsprogrammes des Österreichischen Zivilinvaliden­

verbandes, beehre ich mich mit~uteilen: 

In § 106 des bereits zur Begutachtung versendeten Entvrurfes 

eines Einkom .. rnensteuergesetzes 1972 vTUrden die Bestimmungen des 

§ 102 EStG 1967 übernommen, l;lObei gleichzeitig die Pauschbe­

trär;e fÜr außerze"'löhnliche Belastung körperbehinderter Steuer­

pflichtiger - dazu gehören al1ch Zivilinvalide - bis zu 50 v.H. 

erhöht Herden sollen. Has die PcH.1schbet-rär::;e für erhöhte \Jerbun(-,;s­

Kosten er"\1er1)stä tiger körperbehinderter Arbei tnelL111er b€:rtr.i.fft, 

so wird roch zu prüfen sein,· ob und in vIeIchem Ausmaß auch deren 

Anhebuns in Erviägung ge zogen iilerden kann. In o .. iesem ZUSaI!11nenhang 

de.rf' allerclinßs darauf hingevJiesen werden, daß die Pauschbeträge 

für erhöhte lJerbungskosten erst mit der EinkoL1!l1ensteuergesetz­

Novelle 1970, BGElo Ur. 370, um 100 bis 200 voH. erhöht wurden. 

Im übrie;en darf beI!lerkt ",erden, daß ru .. e Regelung des § 102 EStG . 
1967 in erster Linie als I"Iaßnahme der Vervl8.1 tuncsvereinfa,chung 

e;edacht ist, um Körperbehing,erten bis zu best;irr~111ten Betrags­

grenzen den Nachvleis des dur'ch ihre Körperbehinderune; verur­

sachten Hehrauf\'landes zu erSU8.ren. Eine Über den Z"'leck der Ver-
-, 

'wal tungsvereinfachung lünause;ehende Valot'isierul1[i der Frei­

beträst· stellt keine geeie;nete So zialmaßna..lu:ne dar, da ein Körper­

behinderter, der auf Grund seiner Körperbehinderung nicht in 

der IJae;e ist, steuerlich relevante Einh.iinfte zu erzielen und 
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ledie;lich auf eine Beschädigtenrente angevJiesen ist, aus 

einer vTei teren Erhöhung eier FreibeträGe nichts gm"linnen kann'. 

Ein finanzieller Vorteil vrurde vielmehr nur für 'jene Körper­

behino_erten eintreten, die trotz ihrer Behinderung über ein so 

hohes Einkommen verfügen,' daß sich die Ge'\'lährung von höheren 

Freibeträgen steuerlich entsprechend auswirkt. 

Ein Körperbehinderter ka.'I111 aber Aufwendungen , die ihm bei der 

Erzielung von Einnahmen e~'lachsen und die die entsprechenden 
Pauschbeträge übersteigen, im Rahmen der gesetzlichen Be­

stimmungen voll als Betriebsausgaben bzVl. \verbungskosten gel-

tend machen. Sm'lei t für einen Körperbehinderten über seine 

berufliche Tätigkeit hinaus außergei'löhnliche Belastungen be­

stehen, bietet § 33 EStG 1967 (§ 34 des Entwurfes eines EStG 1972) 
die Nöglichkei t, solche Aufvlendungen in voller Höhe einkommens­

mindernd zu berücksichtigen. Der Gesetzgeber läßt nämiich den 

Abzug der durch die Körperbehinderung er~·rachsenden außergewöhnlichen 

Belastungen ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche Leistungsfähig­

keit zu, d.h. ohne Kürzung um die in anderen Fällen auße:L"'gevlöhn­

licher Belastungen vorgesehene sogenannte zumutbare l'1ehrbelast'lmg. 
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